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Resolutionen der Generalversammlung 
[auf Grund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 

 und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/62/412)] 

62/118. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, der Kaimaninseln, Guams, Mont-
serrats, Pitcairns, St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln 
und der Amerikanischen Jungferninseln 

A 

ALLGEMEINES 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstregierung Amerikanisch-Samoa, 
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Guam, Montserrat, Pitcairn, 
St. Helena, Turks- und Caicosinseln und Amerikanische Jungferninseln, im Folgenden als 
„Hoheitsgebiete“ bezeichnet, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker1, 

 unter Hinweis auf alle diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Vereinten Nationen, darunter insbesondere die Resolutionen, die von der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung zu den jeweiligen in dieser Resolution be-
handelten Hoheitsgebieten verabschiedet wurden, 

 anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungsoptionen der Hoheitsgebiete 
zulässig sind, sofern sie den frei geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung ent-
sprechen und mit den in den Resolutionen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960, 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 und in anderen Versammlungsre-
solutionen klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) mit den Grundsätzen, von denen sich 
die Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob eine Verpflichtung besteht, die 
in Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu 
übermitteln, 

_______________ 
1 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 23 (A/62/23), Kap. IX. 
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 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es über sechsundvierzig Jahre nach 
Verabschiedung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker2 noch immer eine Reihe von Gebieten ohne Selbstregierung gibt, 

 sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Erklärung unter Berücksichtigung des 
von den Vereinten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des Kolonialismus bis zum 
Jahr 2010 und des Aktionsplans der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des 
Kolonialismus3 auch weiterhin wirksam verwirklicht wird, 

 in der Erkenntnis, dass die jeweiligen Besonderheiten und Präferenzen der Einwohner 
der Hoheitsgebiete flexible, praktische und innovative Selbstbestimmungsansätze erfordern, 
ungeachtet der Größe, der geografischen Lage, der Einwohnerzahl oder der natürlichen 
Ressourcen des Hoheitsgebiets, 

 in Anbetracht der erklärten Haltung der Regierung des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu den 
ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung, 

 sowie in Anbetracht der erklärten Haltung der Vertreter der Gebiete ohne Selbstregie-
rung, die sie vor dem Sonderausschuss und in seinen Regionalseminaren zum Ausdruck ge-
bracht haben, 

 ferner in Anbetracht der in einigen Gebieten ohne Selbstregierung eingetretenen Ent-
wicklungen in Bezug auf die Verfassung, die sich auf die interne Verwaltungsstruktur aus-
wirken und über die der Sonderausschuss informiert wurde, 

 im Bewusstsein dessen, wie wichtig die Mitwirkung gewählter und ernannter Vertreter 
der Hoheitsgebiete an der Arbeit des Sonderausschusses sowohl für die Hoheitsgebiete 
selbst als auch für den Sonderausschuss ist, 

 überzeugt, dass die Entwicklung des künftigen politischen Status der Hoheitsgebiete 
sich auch weiterhin an den Wünschen und Bestrebungen ihrer Bevölkerung orientieren soll-
te und dass Referenden, freien und fairen Wahlen und anderen Formen der Volksbefragung 
eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, über die Wünsche und Bestrebungen 
der Bevölkerung Aufschluss zu erhalten, 

 sowie überzeugt, dass alle Verhandlungen zur Festlegung des Status eines Hoheitsge-
biets unter aktiver Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung dieses Hoheitsgebiets, 
unter der Ägide der Vereinten Nationen und von Fall zu Fall stattfinden müssen und dass die 
Auffassungen der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung betreffend ihr Recht auf Selbst-
bestimmung ermittelt werden sollten, 

 feststellend, dass einige Gebiete ohne Selbstregierung ihre Besorgnis über das von ei-
nigen Verwaltungsmächten gegen den Willen der Hoheitsgebiete selbst angewandte Verfah-
ren zum Ausdruck gebracht haben, in den Hoheitsgebieten anzuwendende Gesetze zu än-
dern oder zu erlassen, entweder durch Verordnungen, die die Anwendung der internationa-
len vertraglichen Verpflichtungen der Verwaltungsmacht auf die Hoheitsgebiete vorsehen, 
oder durch die einseitige Anwendung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die den internationalen Finanzdienstleistungen für die 
Volkswirtschaften einiger Gebiete ohne Selbstregierung zukommt, 

 Kenntnis nehmend von der fortgesetzten Zusammenarbeit der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf lokaler und regionaler Ebene, einschließlich der Mitwirkung an der Arbeit der 
Regionalorganisationen, 

_______________ 
2 Resolution 1514 (XV). 
3 A/56/61, Anlage. 
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 eingedenk dessen, dass Besuchsdelegationen und Sondermissionen der Vereinten Na-
tionen ein wirksames Mittel sind, um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsgebieten zu 
verschaffen, dass manche Hoheitsgebiete seit langem keine Besuchsdelegationen der Ver-
einten Nationen mehr empfangen haben und dass in einige Hoheitsgebiete überhaupt keine 
Besuchsdelegationen entsandt wurden, und die Möglichkeit erwägend, zu gegebener Zeit 
und im Benehmen mit der jeweiligen Verwaltungsmacht weitere Besuchsdelegationen in die 
Hoheitsgebiete zu entsenden, 

 sowie eingedenk dessen, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte den Sonder-
ausschuss über die Wünsche und Bestrebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete in Kennt-
nis setzen und dass ihm aus anderen geeigneten Quellen, so auch von den Vertretern der 
Hoheitsgebiete, entsprechende Informationen zugehen, damit der Ausschuss den politischen 
Status der Völker der Hoheitsgebiete besser verstehen und sein Mandat wirksam erfüllen 
kann, 

 in der Erkenntnis, dass der Sonderausschuss sicherstellen muss, dass die zuständigen 
Organe der Vereinten Nationen aktiv eine Aufklärungskampagne betreiben, die die Völker 
der Hoheitsgebiete dabei unterstützen soll, ein besseres Verständnis der Selbstbestimmungs-
optionen zu erlangen, 

 in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass die Abhaltung von Regionalsemina-
ren in der karibischen und pazifischen Region und am Amtssitz sowie an anderen Tagungs-
orten unter aktiver Beteiligung von Vertretern der Gebiete ohne Selbstregierung ein nützli-
ches Mittel für den Sonderausschuss darstellt, das ihm hilft, seinen Auftrag zu erfüllen, und 
dass der regionale Charakter der Seminare, die abwechselnd in der karibischen und in der 
pazifischen Region stattfinden, ein entscheidendes Element im Kontext eines Programms 
der Vereinten Nationen zur Feststellung des politischen Status der Hoheitsgebiete ist, 

 sowie eingedenk dessen, dass das Pazifische Regionalseminar 2006 vom 28. bis 
30. November auf der Insel Yanuca (Fidschi) und das Karibische Regionalseminar 2007 
vom 22. bis 24. Mai in St. George’s (Grenada) abgehalten wurden, 

 sich dessen bewusst, dass die Hoheitsgebiete für Naturkatastrophen und die Zerstö-
rung der Umwelt besonders anfällig sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, 
dass die Aktionsprogramme aller Weltkonferenzen der Vereinten Nationen4 und Sonderta-
gungen der Generalversammlung im Wirtschafts- und Sozialbereich auf die Hoheitsgebiete 
Anwendung finden, 

_______________ 
4 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro,  
3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales 
No. E.93.I.8 und Korrigendum). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf (Rio-Erklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf 
(Agenda 21); Report of the World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, Japan,  
23–27 May 1994 (A/CONF.172/9), Kap. I; Report of the Global Conference on the Sustainable 
Development of Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May 1994 (United 
Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I; Report of the International Conference on 
Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales 
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage; Report of the United Nations Conference on Human 
Settlements (Habitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 (United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), 
Kap. I, Resolution 1, Anlage II. Deutsche Übersetzung in: Abschlußdokumente: Die HABITAT-Agenda 
und die Istanbul-Erklärung über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997; Report of the World Summit on Sustainable Development, 
Johannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publication, Sales 
No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar  
unter http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf; Report of the World Conference 
against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Durban, 31 Au- 
gust–8 September 2001 (A/CONF.189/12 und Corr.1), Kap. I. In Deutsch verfügbar unter 
www.un.org/Depts/german/conf/ ac189-12.pdf. 
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 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den die Sonderorganisationen 
und andere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und 
die Karibik und die Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik, sowie 
regionale Institutionen wie die Karibische Entwicklungsbank, die Karibische Gemeinschaft, 
die Organisation der ostkaribischen Staaten, das Pazifikinsel-Forum und die Einrichtungen 
des Rates der Regionalorganisationen im Pazifik zur Entwicklung einiger Hoheitsgebiete 
geleistet haben, 

 sich dessen bewusst, dass der Menschenrechtsausschuss im Rahmen seines Mandats 
nach dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte5 den Stand des 
Selbstbestimmungsprozesses unter anderem auch in den vom Sonderausschuss untersuchten 
kleinen Inselhoheitsgebieten überprüft,  

 unter Hinweis auf die kontinuierlichen Anstrengungen, die der Sonderausschuss zur 
kritischen Überprüfung seiner Arbeit unternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner 
mandatsmäßigen Ziele geeignete und konstruktive Empfehlungen vorzulegen und entspre-
chende Beschlüsse zu fassen, 

 in der Erkenntnis, dass die vom Sekretariat ausgearbeiteten jährlichen Arbeitspapiere 
mit Hintergrundinformationen über die Entwicklungen in jedem der kleinen Hoheitsgebiete6 
sowie die von Sachverständigen, Wissenschaftlern, nichtstaatlichen Organisationen und an-
deren Quellen bereitgestellten Fachdokumente und -informationen wesentlich zur Aktuali-
sierung dieser Resolution beigetragen haben, 

 1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der Hoheitsgebiete auf Selbst-
bestimmung, gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloni-
ale Länder und Völker; 

 2. bekräftigt außerdem, dass es im Entkolonialisierungsprozess keine Alternative 
zum Grundsatz der Selbstbestimmung gibt, die auch ein grundlegendes Menschenrecht ist, 
das in den einschlägigen Menschenrechtsübereinkommen anerkannt wird; 

 3. bekräftigt ferner, dass es letztlich Sache der Völker dieser Hoheitsgebiete selbst 
ist, ihren künftigen politischen Status im Einklang mit den diesbezüglichen Bestimmungen 
der Charta, der Erklärung und den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung frei 
zu bestimmen, und wiederholt in diesem Zusammenhang die seit langem an die Verwal-
tungsmächte gerichtete Aufforderung, gemeinsam mit den Gebietsregierungen und zustän-
digen Organen des Systems der Vereinten Nationen Programme der politischen Bildung für 
die Hoheitsgebiete auszuarbeiten, um die Bevölkerung in Übereinstimmung mit den legiti-
men Möglichkeiten hinsichtlich ihres politischen Status, beruhend auf den in der Resolution 
1541 (XV) der Generalversammlung und in anderen einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüssen klar festgelegten Grundsätzen, über ihr Recht auf Selbstbestimmung aufzuklären; 

 4. ersucht die Verwaltungsmächte, dem Generalsekretär die in Artikel 73 Buchsta-
be e der Charta vorgesehenen Informationen regelmäßig zu übermitteln; 

 5. betont, wie wichtig es für den Sonderausschuss ist, von den Auffassungen und 
Wünschen der Bevölkerung der Hoheitsgebiete in Kenntnis gesetzt zu werden und zu einem 
besseren Verständnis ihrer Lebensbedingungen zu gelangen, einschließlich der Art und des 
Umfangs der bestehenden politischen und verfassungsrechtlichen Regelungen zwischen den 
Gebieten ohne Selbstregierung und ihrer jeweiligen Verwaltungsmacht; 
_______________ 
5 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 
6 A/AC.109/2007/2-8, 10 und 14-16. 
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 6. bekräftigt die den Verwaltungsmächten nach der Charta obliegende Verantwor-
tung, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Hoheitsgebiete zu fördern und ihre 
kulturelle Identität zu erhalten, und empfiehlt, der Stärkung und Diversifizierung ihrer 
Volkswirtschaften im Benehmen mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin Vor-
rang einzuräumen; 

 7. ersucht die Hoheitsgebiete und die Verwaltungsmächte, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die Umwelt der Hoheitsgebiete vor jeglicher Zerstörung zu 
schützen und zu erhalten, und ersucht die zuständigen Sonderorganisationen erneut, die 
Umweltbedingungen in den Hoheitsgebieten auch weiterhin zu überwachen; 

 8. begrüßt es, dass sich die Gebiete ohne Selbstregierung an regionalen Aktivitäten 
beteiligen, so auch an der Arbeit von Regionalorganisationen; 

 9. betont, wie wichtig es ist, den Aktionsplan für die Zweite Internationale Dekade 
für die Beseitigung des Kolonialismus3 umzusetzen, indem insbesondere die Anwendung 
der Arbeitsprogramme zur Entkolonialisierung der einzelnen Gebiete ohne Selbstregierung 
dem jeweiligen Einzelfall angemessen beschleunigt wird sowie indem sichergestellt wird, 
dass periodische Analysen der erzielten Fortschritte und des Umfangs der Verwirklichung 
der Erklärung für jedes einzelne Hoheitsgebiet vorgenommen werden und dass die vom Se-
kretariat für jedes Hoheitsgebiet ausgearbeiteten Arbeitspapiere die Entwicklungen in die-
sen Gebieten voll wiedergeben; 

 10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sich in vollem Umfang an der Arbeit des 
Sonderausschusses zu beteiligen, um die Bestimmungen des Artikels 73 Buchstabe e der 
Charta sowie der Erklärung zu erfüllen und um den Sonderausschuss über die Erfüllung der 
Bestimmungen des Artikels 73 Buchstabe b der Charta betreffend die Anstrengungen zur 
Förderung der Selbstregierung in den Hoheitsgebieten in Kenntnis zu setzen, und legt den 
Verwaltungsmächten nahe, die Entsendung von Besuchsdelegationen und Sondermissionen 
in die Hoheitsgebiete zu erleichtern; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu den Bemühungen der Verein-
ten Nationen beizutragen, innerhalb der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung 
des Kolonialismus eine vom Kolonialismus freie Welt herbeizuführen, und fordert sie auf, 
den Sonderausschuss bei seinen Bemühungen um die Verwirklichung dieses hehren Ziels 
auch weiterhin voll zu unterstützen; 

 12. betont, wie wichtig die Verfassungsüberprüfungen sind, die die jeweiligen Ge-
bietsregierungen in den vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und 
den von den Vereinigten Staaten von Amerika verwalteten Hoheitsgebieten durchgeführt 
haben und die das Ziel verfolgen, die Frage der internen Verfassungsstrukturen im Rahmen 
der derzeitigen Gebietsregelungen anzugehen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung weiterhin regelmäßig 
über die Durchführung der seit der Verkündung der Ersten und Zweiten Internationalen De-
kade für die Beseitigung des Kolonialismus verabschiedeten Resolutionen betreffend die 
Entkolonialisierung Bericht zu erstatten; 

 14. ersucht den Menschenrechtsausschuss erneut, im Rahmen seines im Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte5 enthaltenen Mandats betreffend das 
Recht auf Selbstbestimmung mit dem Sonderausschuss zusammenzuarbeiten und Informa-
tionen mit ihm auszutauschen, da der Menschenrechtsausschuss auf Grund seines Mandats 
die Situation, einschließlich der politischen und konstitutionellen Entwicklungen, in zahl-
reichen Gebieten ohne Selbstregierung überprüft, die im Zuständigkeitsbereich des Sonder-
ausschusses liegen; 

 15. ersucht den Sonderausschuss, mit dem Ständigen Forum für indigene Fragen 
und dem Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung im Rahmen ihres jewei-
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ligen Mandats zusammenzuarbeiten und Informationen über die Entwicklungen in den Ge-
bieten ohne Selbstregierung auszutauschen, mit denen diese Organe befasst sind; 

 16. ersucht den Sonderausschuss außerdem, die Prüfung der Frage der Gebiete ohne 
Selbstregierung fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung darüber und über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
17. Dezember 2007 

B 

EINZELNE HOHEITSGEBIETE 

 Die Generalversammlung, 

 Bezug nehmend auf die Resolution A, 

I 

Amerikanisch-Samoa 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Amerika-
nisch-Samoa7 und anderen einschlägigen Informationen, 

 in Anbetracht der Haltung der Verwaltungsmacht und der Erklärungen der Vertreter 
Amerikanisch-Samoas, die in den Regionalseminaren ihre Zufriedenheit mit dem derzeiti-
gen Verhältnis des Hoheitsgebiets zu den Vereinigten Staaten von Amerika zum Ausdruck 
brachten, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass laut Bestimmung des Innenministeriums der Verei-
nigten Staaten von Amerika der Innenminister die Verwaltungshoheit über Amerikanisch-
Samoa hat8, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass Amerikanisch-Samoa nach wie vor das einzige Ge-
biet der Vereinigten Staaten von Amerika ist, das von der Verwaltungsmacht finanzielle Hil-
fe für den Betrieb der Gebietsregierung erhält, und mit der Aufforderung an die Verwal-
tungsmacht, der Gebietsregierung auch weiterhin bei der Diversifizierung der Volkswirt-
schaft Amerikanisch-Samoas behilflich zu sein, 

 feststellend, dass der nicht stimmberechtigte Delegierte des Hoheitsgebiets im Kon-
gress der Vereinigten Staaten von Amerika die Verwaltungsmacht förmlich ersucht hat, ihre 
offizielle Haltung zum Status Amerikanisch-Samoas vor dem Sonderausschuss für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker darzulegen, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der Vertreter des Gouverneurs des Hoheits-
gebiets während des vom 28. bis 30. November 2006 auf der Insel Yanuca (Fidschi) abge-
haltenen Pazifischen Regionalseminars abgab und in der er den Sonderausschuss ersuchte, 
den Status des Gebiets als Gebiet ohne Selbstregierung zu überprüfen, 

 1. begrüßt die Einsetzung der Kommission für die Prüfung des künftigen politi-
schen Status, die ihre Tätigkeit im Juni 2006 aufnahm, um verschiedene Optionen für den 
künftigen politischen Status Amerikanisch-Samoas zu prüfen und ihre jeweiligen Vor- und 
Nachteile zu bewerten, und die im Januar 2007 ihren Bericht erstellte; 
_______________ 
7 A/AC.109/2007/15. 
8 Gemäß Verordnung des Innenministeriums (Secretary's Order 2657, Department of the Interior, United 
States of America). 
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 2. betont die Wichtigkeit der bereits an den Sonderausschuss ergangenen Einla-
dung des Gouverneurs Amerikanisch-Samoas, eine Besuchsdelegation in das Hoheitsgebiet 
zu entsenden, fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung einer solchen Delegation 
zu erleichtern, wenn die Gebietsregierung dies wünscht, und ersucht die Vorsitzende des 
Sonderausschusses, alle dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner Ar-
beit in Bezug auf ein von der Kommission für die Prüfung des künftigen politischen Status 
in ihrem Bericht von 2007 empfohlenes Programm zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der Charta der Vereinten Nationen behilflich zu 
sein, und fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheits-
gebiet im Rahmen seines Programms zur Aufklärung der Öffentlichkeit auf Antrag Unter-
stützung zu gewähren; 

II 

Anguilla 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Anguilla9 
und anderen einschlägigen Informationen, 

 unter Hinweis darauf, dass das Karibische Regionalseminar 2003 in Anguilla abgehal-
ten wurde, also zum ersten Mal in einem Gebiet ohne Selbstregierung, 

 Kenntnis nehmend von dem Prozess zur Überprüfung der Verfassung, den die Ge-
bietsregierung 2006 wieder aufnahm, der Arbeit der neu eingesetzten Kommission für Ver-
fassungs- und Wahlreform, die im August 2006 ihren Bericht erstellte, und der Abhaltung 
öffentlicher Sitzungen und anderer Konsultativtreffen im Jahr 2007 über die vorgeschlage-
nen Verfassungsänderungen, die der Verwaltungsmacht vorgelegt werden sollen, 

 im Bewusstsein, dass die Regierung beabsichtigt, ihr Engagement für den Qualitäts-
tourismus und die Anwendung mehrerer Vorschriften im Finanzdienstleistungssektor fortzu-
setzen, 

 feststellend, dass das Hoheitsgebiet assoziiertes Mitglied der Karibischen Gemein-
schaft, der Organisation der ostkaribischen Staaten sowie der Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik ist, 

 1. begrüßt die Einsetzung einer neuen Kommission für Verfassungs- und Wahlre-
form, die Herausgabe ihres Berichts im Jahr 2006 und die Abhaltung öffentlicher Sitzungen 
und anderer Konsultativtreffen Anfang 2007 mit dem Ziel, der Verwaltungsmacht Empfeh-
lungen zu den vorgeschlagenen Änderungen der im Hoheitsgebiet geltenden Verfassung zu 
unterbreiten; 

 2. betont die Wichtigkeit des von der Gebietsregierung bereits geäußerten Wun-
sches, eine Besuchsdelegation des Sonderausschusses zu empfangen, fordert die Verwal-
tungsmacht auf, die Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern, wenn die Gebiets-
regierung dies wünscht, und ersucht die Vorsitzende des Sonderausschusses, alle dafür er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner Ar-
beit in Bezug auf die Konsultation und Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Arti-
kel 73 Buchstabe b der Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet im Rahmen seiner 
Maßnahmen zur Konsultation und Information der Öffentlichkeit auf Antrag Unterstützung 
zu gewähren; 

_______________ 
9 A/AC.109/2007/8. 
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III 

Bermuda 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Bermuda10 
und anderen einschlägigen Informationen, 

 im Bewusstsein der unterschiedlichen Standpunkte der politischen Parteien betreffend 
den künftigen Status des Hoheitsgebiets, 

 daran erinnernd, dass die Vereinten Nationen auf Ersuchen der Gebietsregierung und 
mit Zustimmung der Verwaltungsmacht 2005 eine Sondermission nach Bermuda entsand-
ten, die die Bevölkerung des Hoheitsgebiets über die Rolle der Vereinten Nationen beim 
Selbstbestimmungsprozess, über die in der Resolution 1541 (XV) der Generalversammlung 
klar definierten legitimen Möglichkeiten hinsichtlich ihres politischen Status und über die 
Erfahrungen anderer kleiner Staaten, die die volle Selbstregierung erlangt haben, informier-
te, 

 1. betont, wie wichtig der 2005 vorgelegte Bericht der Kommission für die Unab-
hängigkeit Bermudas ist, der eine gründliche und sorgfältige faktische Analyse im Zusam-
menhang mit der Unabhängigkeit enthält, und bedauert, dass die Pläne für öffentliche Sit-
zungen und die Vorlage eines Grünbuchs an das Parlament (House of Assembly), gefolgt 
von einem Weißbuch mit Politikvorschlägen für ein unabhängiges Bermuda, bislang nicht 
verwirklicht wurden; 

 2. beschließt, die sich in dem Hoheitsgebiet vollziehenden Entwicklungen hin-
sichtlich des künftigen politischen Status Bermudas genau zu verfolgen, und fordert die zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet im Rahmen seines 
Programms zur Aufklärung der Öffentlichkeit auf Antrag Unterstützung zu gewähren; 

IV 

Britische Jungferninseln 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über die Briti-
schen Jungferninseln11 und anderen einschlägigen Informationen, 

 unter Hinweis auf den 1993 erschienenen Bericht der Mitglieder der Verfassungs-
kommission, die 1996 im Legislativrat des Hoheitsgebiets abgehaltene Debatte über den 
Bericht, die Einsetzung der Kommission zur Überprüfung der Verfassung im Jahr 2004 und 
die Fertigstellung ihres Berichts mit Empfehlungen zur Modernisierung der Verfassung im 
Jahr 2005 und Kenntnis nehmend von der 2005 im Legislativrat abgehaltenen Debatte über 
den Bericht, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der Vertreter der Gebietsregierung während 
des vom 28. bis 30. November 2006 auf der Insel Yanuca (Fidschi) abgehaltenen Pazifi-
schen Regionalseminars abgab und in der er eine Analyse des internen Prozesses zur Über-
prüfung der Verfassung unterbreitete und den Sonderausschuss nachdrücklich aufforderte, 
das Konzept der Selbstbestimmung für bestimmte Hoheitsgebiete von Fall zu Fall zu über-
denken und zu erweitern, 

 sowie feststellend, dass sich das Hoheitsgebiet weiter zu einem der führenden Off-
shore-Finanzzentren der Welt entwickelt und ein beispielloses Wachstum in seinem Finanz-
dienstleistungs- und Tourismussektor aufweist, 

_______________ 
10 A/AC.109/2007/10. 
11 A/AC.109/2007/3. 
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 1. begrüßt die im Zeitraum von 2006-2007 geführten Verhandlungen über die Wei-
terentwicklung der Verfassung und die Verteilung der Machtbefugnisse zwischen der Ver-
waltungsmacht und der Gebietsregierung, aus denen ein Verfassungsentwurf hervorging, 
den der Legislativrat des Hoheitsgebiets im Mai 2007 einstimmig verabschiedete; 

 2. begrüßt außerdem die von der Gebietsregierung unternommenen Anstrengun-
gen, die wirtschaftliche Basis des Hoheitsgebiets stärker in lokale Hände zu überführen und 
auf andere Sektoren fachlicher Dienstleistungen als den der Finanzdienstleistungen auszu-
richten; 

 3. begrüßt ferner die laufenden Arbeiten des Gemeinsamen Rates der Jungfernin-
seln, der den gewählten Regierungen der Britischen Jungferninseln und der Amerikanischen 
Jungferninseln als Mechanismus für die funktionale Zusammenarbeit zwischen den beiden 
benachbarten Hoheitsgebieten dient; 

V 

Kaimaninseln 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über die Kaiman-
inseln12 und anderen einschlägigen Informationen, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem 2002 erschienenen Bericht der Kommission zur 
Prüfung der Modernisierung der Verfassung, der einen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
zur Prüfung vorzulegenden Verfassungsentwurf enthält, von dem 2003 von der Verwal-
tungsmacht vorgelegten Verfassungsentwurf und von den im weiteren Verlauf des Jahres ge-
führten Gesprächen zwischen dem Hoheitsgebiet und der Verwaltungsmacht, 

 mit Interesse davon Kenntnis nehmend, dass die Verwaltungsmacht und die Gebietsre-
gierung im Jahr 2006 die Gespräche über die Modernisierung der Verfassung wieder aufge-
nommen haben, mit dem Ziel, im Wege eines Referendums Aufschluss über die Haltung der 
Bevölkerung zu erhalten, 

 feststellend, das auf dem vom 22. bis 24. Mai 2007 in St. George’s (Grenada) abgehal-
tenen Karibischen Regionalseminar die Einrichtung des Sekretariats für die Überprüfung 
der Verfassung der Kaimaninseln erörtert wurde, das seine Arbeit im März 2007 aufge-
nommen hatte, um den Prozess zur Überprüfung der Verfassung in dem Hoheitsgebiet stär-
ker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und Informationen über diesen Prozess 
zu verbreiten, 

 Kenntnis nehmend von der Feststellung der Gebietsregierung, dass bestimmte Aspekte  
im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten, wie etwa die Inflation, Anlass zur Sorge 
geben, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner Ar-
beit in Bezug auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buch-
stabe b der Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet im Rahmen seiner Maßnah-
men zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit auf Antrag Unterstützung zu gewähren; 

 2. begrüßt es, dass die Gebietsregierung ihre Absicht bekundet hat, einige Fragen 
im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten systematisch anzugehen; 

_______________ 
12 A/AC.109/2007/2. 
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VI 

Guam 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Guam13 und 
anderen einschlägigen Informationen, 

 daran erinnernd, dass die registrierten und stimmberechtigten Wähler Guams in ei-
nem 1987 abgehaltenen Referendum den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines 
Freistaats Guam gebilligt haben, mit dem ein neuer Rahmen für die Beziehungen zwischen 
dem Hoheitsgebiet und der Verwaltungsmacht geschaffen werden soll, der ein größeres Maß 
an interner Selbstregierung Guams vorsieht und das Recht des Volkes der Chamorro von 
Guam auf Selbstbestimmung für das Hoheitsgebiet anerkennt, 

 unter Hinweis auf die Anträge der gewählten Vertreter und nichtstaatlichen Organisa-
tionen des Hoheitsgebiets dahin gehend, bis zur Selbstbestimmung des Volkes der Chamor-
ro und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rechte und Interessen Guam nicht von der 
Liste der Gebiete ohne Selbstregierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss befasst 
ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung nicht län-
ger über den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats Guam verhandeln 
und dass Guam einen Prozess für ein Selbstbestimmungsreferendum der wahlberechtigten 
Wähler der Chamorro in Gang gesetzt hat, 

 in Kenntnis dessen, dass die Verwaltungsmacht ihr Programm zur Übereignung von 
überschüssigem, in Bundesbesitz befindlichem Grund und Boden an die Regierung Guams 
weiter durchführt, 

 feststellend, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine Reform des Programms der 
Verwaltungsmacht hinsichtlich der vollständigen, bedingungslosen und raschen Übereig-
nung von Grundeigentum an das Volk von Guam gefordert hat, 

 im Bewusstsein der von zahlreichen Bewohnern geäußerten Besorgnis über die mögli-
chen sozialen und sonstigen Auswirkungen der bevorstehenden Verlegung zusätzlichen Mi-
litärpersonals der Verwaltungsmacht in das Hoheitsgebiet, 

 sowie im Bewusstsein der Sparmaßnahmen, die seit der Erklärung des finanziellen 
„Notstands“ durch den Gouverneur im Februar 2007 in der gesamten Regierung ergriffen 
wurden, 

 ferner im Bewusstsein dessen, dass die Einwanderung nach Guam dazu geführt hat, 
dass die indigene Bevölkerung, die Chamorro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit ge-
worden ist, 

 1. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die von der wahlberechtigten Bevöl-
kerung Guams bei der Volksabstimmung von 1987 unterstützte Willensbekundung des Vol-
kes der Chamorro zu berücksichtigen, wie in den Rechtsvorschriften Guams vorgesehen, 
legt der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung Guams nahe, Verhandlungen über die-
se Angelegenheit aufzunehmen, und ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär  
über die diesbezüglichen Fortschritte zu unterrichten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, die gewählte Gebietsregierung auch weiterhin 
bei der Verwirklichung ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstüt-
zen; 

_______________ 
13 A/AC.109/2007/16. 
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 3. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, in Zusammenarbeit mit der Gebietsre-
gierung auch weiterhin den ursprünglichen Grundbesitzern des Hoheitsgebiets Grundeigen-
tum zu übereignen, die politischen Rechte und die kulturelle und ethnische Identität des 
Volkes der Chamorro von Guam auch künftig anzuerkennen und zu achten und alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Besorgnisse der Gebietsregierung hinsicht-
lich der Einwanderungsfrage einzugehen; 

 4. ersucht die Verwaltungsmacht ferner um ihre Zusammenarbeit bei der Erstel-
lung von Programmen zur gezielten Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Wirt-
schaftstätigkeit und der Unternehmen, unter Berücksichtigung der besonderen Rolle, die 
den Chamorro bei der Entwicklung Guams zukommt; 

 5. erinnert an das Ersuchen des gewählten Gouverneurs an die Verwaltungsmacht, 
die Beschränkungen für ausländische Fluggesellschaften aufzuheben und ihnen die Beför-
derung von Fluggästen zwischen Guam und den Vereinigten Staaten von Amerika zu gestat-
ten, um den Markt wettbewerbsfähiger zu gestalten und mehr Besucher anzuziehen; 

 6. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner 
Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der 
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die zuständigen Organisatio-
nen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Unterstützung bei diesen 
Maßnahmen zu gewähren; 

VII 

Montserrat 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Montserrat14 
und anderen einschlägigen Informationen, 

 unter Hinweis auf den 2002 erschienenen Bericht der Kommission zur Überprüfung 
der Verfassung, der eine Reihe von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Verfassung, 
darunter die Übertragung von Machtbefugnissen von dem ernannten Gouverneur auf die ge-
wählte Regierung, enthält und in dem eine Regelung über die freie Assoziierung befürwor-
tet wird, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass das Parlament (House of Assembly) 2005 einen Aus-
schuss zur Überprüfung des Berichts einberief und dass anschließend Gespräche zwischen 
der gewählten Regierung und der Verwaltungsmacht über die Weiterentwicklung der Ver-
fassung und die Übertragung von Machtbefugnissen stattfanden, 

 feststellend, dass die in Montserrat vorherrschenden Entwicklungsbedürfnisse wäh-
rend des vom 22. bis 24. Mai 2007 in St. George’s (Grenada) abgehaltenen Karibischen Re-
gionalseminars erörtert wurden, 

 Kenntnis nehmend von den Erklärungen der Teilnehmer des Karibischen Regionalse-
minars, mit denen sie der Verwaltungsmacht nahe legen, ausreichende Ressourcen zur De-
ckung der besonderen Bedürfnisse des Hoheitsgebiets bereitzustellen, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den anhaltenden Folgen des Vulkanausbruchs, 
der zur Evakuierung von drei Vierteln der Bevölkerung des Hoheitsgebiets in sichere Gebie-
te der Insel und in Gebiete außerhalb des Hoheitsgebiets geführt hat und von dem die Wirt-
schaft der Insel noch immer nachhaltig betroffen ist, 

 in Anerkennung der fortlaufenden Hilfe, die dem Hoheitsgebiet von den Mitgliedstaa-
ten der Karibischen Gemeinschaft gewährt wird, insbesondere von Antigua und Barbuda, 

_______________ 
14 A/AC.109/2007/4. 
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das Tausenden von Menschen, die das Hoheitsgebiet verlassen haben, eine sichere Zuflucht 
und Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie Beschäftigungsmöglichkei-
ten geboten hat, 

 in Anbetracht der fortgesetzten Bemühungen der Verwaltungsmacht und der Gebiets-
regierung, die Folgen des Vulkanausbruchs zu überwinden, 

 1. begrüßt die Absicht der Gebietsregierung, Verhandlungen über Verbesserungen 
der gegenwärtigen Verfassung zu führen, die den Weg zu mehr Selbstbestimmung zu einem 
späteren Zeitpunkt offen halten, und die Verfassung zu veröffentlichen und zur öffentlichen 
Diskussion zu stellen, sobald der endgültige Entwurf, der im ersten Quartal 2007 erwartet 
worden war, vorliegt; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner 
Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der 
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die zuständigen Organisatio-
nen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet im Rahmen seiner Maßnahmen zur In-
formation der Öffentlichkeit auf Antrag Unterstützung zu gewähren; 

 3. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen sowie die Regionalorganisationen und sonstigen 
Organisationen auf, dem Hoheitsgebiet auch künftig Hilfe zu gewähren, um die Folgen des 
Vulkanausbruchs zu mildern; 

VIII 

Pitcairn 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Pitcairn15 
und anderen einschlägigen Informationen, 

 unter Berücksichtigung des singulären Charakters Pitcairns, was seine Einwohnerzahl 
und seine Fläche betrifft, 

 Kenntnis nehmend von der von dem Vertreter der gewählten Regierung auf dem Pazi-
fischen Regionalseminar 2004 zum Ausdruck gebrachten Haltung, wonach der Bevölkerung 
des Hoheitsgebiets ein umfassendes Verständnis aller Möglichkeiten beziehungsweise der 
Bedeutung der verschiedenen verfügbaren Selbstbestimmungsoptionen fehlt und die Über-
prüfung der Verfassung verschoben wurde, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, die Verbesserung der Lage der Bevölkerung des 
Hoheitsgebiets im Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsbereich sowie auf anderen Gebieten 
auch künftig zu unterstützen und ihre Gespräche mit den Vertretern Pitcairns über die Frage, 
wie die wirtschaftliche Sicherheit der Bevölkerung am besten unterstützt werden kann, fort-
zusetzen; 

 2. nimmt Kenntnis von der Haltung des Vertreters der gewählten Regierung des 
Hoheitsgebiets, wonach vor einer Überprüfung der Verfassung eine Debatte über die Selbst-
bestimmung stattfinden sollte, und ist der Auffassung, dass die Entsendung einer Besuchs-
delegation der Vereinten Nationen in das Hoheitsgebiet die Bevölkerung stärker für ihre po-
litische Zukunft sensibilisieren würde; 

_______________ 
15 A/AC.109/2007/6. 
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IX 

St. Helena 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über St. Helena16 
und anderen einschlägigen Informationen, 

 unter Berücksichtigung des singulären Charakters St. Helenas, seiner Bevölkerung 
und seiner natürlichen Ressourcen, 

 Kenntnis nehmend von dem von der Gebietsregierung durchgeführten Prozess zur 
Überprüfung der Verfassung und der im Mai 2005 in St. Helena abgehaltenen Konsultativ-
abstimmung über eine neue Verfassung, 

 im Bewusstsein der Anstrengungen der Verwaltungsmacht und der Gebietsbehörden, 
die sozioökonomische Lage der Bevölkerung St. Helenas zu verbessern, insbesondere im 
Hinblick auf die Nahrungsmittelproduktion, die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die be-
schränkten Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten, 

 feststellend, wie wichtig es ist, die Infrastruktur und die Zugänglichkeit St. Helenas zu 
verbessern, 

 sowie feststellend, wie wichtig das Recht auf Staatsangehörigkeit für die Einwohner 
St. Helenas ist und dass sie nach der grundsätzlichen Aufnahme dieses Rechts in die neue 
Verfassung verlangt haben, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Problem der Arbeitslosigkeit auf der Insel 
und von den gemeinsamen Maßnahmen, die die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung getroffen haben, um diesem Problem zu begegnen, 

 1. begrüßt es, dass die Regierung St. Helenas in Zusammenarbeit mit der Verwal-
tungsmacht den Prozess zur Überprüfung der Verfassung weiter durchführt und die Konsul-
tativabstimmung abgehalten hat; 

 2. begrüßt außerdem den Beschluss der Verwaltungsmacht, für den Bau eines in-
ternationalen Flughafens auf St. Helena, der 2011-2012 betriebsbereit sein soll, einschließ-
lich der gesamten erforderlichen Infrastruktur, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht und die zuständigen internationalen Organisatio-
nen, die Gebietsregierung bei ihren Anstrengungen zur Bewältigung der sozioökonomischen 
Entwicklungsprobleme, namentlich der hohen Arbeitslosigkeit und der Probleme be-
schränkter Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten, auch weiterhin zu unterstützen 
sowie die für das Flughafenprojekt erforderliche zusätzliche Infrastruktur zu unterstützen; 

 4. fordert die Verwaltungsmacht auf, den Anliegen der Einwohner St. Helenas hin-
sichtlich des Rechts auf Staatsangehörigkeit Rechnung zu tragen; 

X 

Turks- und Caicosinseln 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über die Turks- 
und Caicosinseln17 und anderen einschlägigen Informationen, 

 unter Hinweis auf den 2002 erschienenen Bericht des Gremiums für die Überprüfung 
der Modernisierung der Verfassung, der eine Untersuchung der bestehenden Verfassung und 
Empfehlungen zur internen Verwaltungsstruktur und zur Übertragung von Machtbefugnis-

_______________ 
16 A/AC.109/2007/14. 
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sen von dem ernannten Gouverneur auf die gewählte Regierung enthält, und Kenntnis neh-
mend von der neuen Verfassung, auf die sich die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung geeinigt haben, ihrer Verteilung innerhalb der Regierung und in der Öffentlichkeit und 
ihrem Inkrafttreten im August 2006, 

 feststellend, dass die Teilnehmer des vom 22. bis 24. Mai in St. George’s (Grenada) 
abgehaltenen Karibischen Regionalseminars die neue Verfassung des Hoheitsgebiets befür-
worteten, 

 sowie feststellend, dass die neue Verfassung einen von der Verwaltungsmacht zu er-
nennenden Gouverneur vorsieht, dem in dem Hoheitsgebiet Befugnisse vorbehalten bleiben 
sollen, 

 daran erinnernd, dass die Vereinten Nationen auf Ersuchen der Gebietsregierung und 
mit Zustimmung der Verwaltungsmacht 2006 eine Sondermission zu den Turks- und Cai-
cosinseln entsandten, die die Bevölkerung des Hoheitsgebiets über die Rolle der Vereinten 
Nationen beim Selbstbestimmungsprozess, über die in der Resolution 1541 (XV) der Gene-
ralversammlung klar definierten legitimen Möglichkeiten hinsichtlich ihres politischen Sta-
tus und über die Erfahrungen anderer kleiner Staaten, die die volle Selbstregierung erlangt 
haben, informierte, 

 Kenntnis nehmend von der beträchtlichen und stetigen Expansion der Wirtschaft, die 
durch das anhaltende Wachstum auf dem Gebiet des Qualitätstourismus vorangetrieben 
wird, 

 1. begrüßt die neue Verfassung des Hoheitsgebiets, die im August 2006 in Kraft 
trat, und nimmt davon Kenntnis, dass die wiedergewählte Gebietsregierung den Schwer-
punkt auf die Entwicklung und Modernisierung der Wirtschaft legt; 

 2. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die die Regierung derzeit unternimmt, 
um der Stärkung des sozialen Zusammenhalts in dem gesamten Hoheitsgebiet die nötige 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

XI 

Amerikanische Jungferninseln 

 Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über die Ameri-
kanischen Jungferninseln18 und anderen einschlägigen Informationen, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von der bevorstehenden Verfassungskonferenz, dem 
fünften Versuch einer Überprüfung der bestehenden Verfassung (Revised Organic Act), die 
die interne Verwaltungsstruktur regelt, sowie von den verschiedenen damit zusammenhän-
genden Bemühungen zur Durchführung eines Programms zur Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die Verfassung, die von einer Teilnehmerin aus dem Hoheitsgebiet in einer Erklärung 
auf dem vom 22. bis 24. Mai 2007 in St. George’s (Grenada) abgehaltenen Karibischen Re-
gionalseminar dargelegt wurden, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, die Gebietsregierung bei der Verwirklichung ih-
rer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen, insbesondere im Rah-
men des bevorstehenden internen Prozesses der Verfassungskonferenz; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung 
seiner Arbeit in Bezug auf ein Programm zur Aufklärung der Öffentlichkeit im Einklang mit 
Artikel 73 Buchstabe b der Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die 

_______________ 
18 A/AC.109/2007/7. 
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zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet im Rahmen sei-
nes Programms zur Aufklärung der Öffentlichkeit auf Antrag Unterstützung zu gewähren; 

 3. fordert erneut die Einbeziehung des Hoheitsgebiets in die Regionalprogramme 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, im Einklang mit der Beteiligung an-
derer Gebiete ohne Selbstregierung; 

 4. begrüßt die laufenden Arbeiten des Gemeinsamen Rates der Jungferninseln, der 
den gewählten Regierungen der Amerikanischen Jungferninseln und der Britischen Jung-
ferninseln als Mechanismus für die funktionale Zusammenarbeit zwischen den beiden be-
nachbarten Hoheitsgebieten dient; 

 5. nimmt Kenntnis von der Haltung der Gebietsregierung, wonach die natürlichen 
Ressourcen des Hoheitsgebiets, einschließlich der Meeresressourcen, sein Eigentum sind 
und seiner Verfügungsgewalt unterstehen, sowie von ihrer Forderung, dass diese Meeresres-
sourcen wieder ihrer Hoheitsgewalt unterstellt werden; 

75. Plenarsitzung  
17. Dezember 2007 


